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Stadt Coburg

Allgemeinverfügung der kreisfrei-
en Stadt Coburg zur Gewährung von 
Ausnahmen von der Benennung gem. 
Art. 44 Abs. 2 der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2023/594 für Lebens-
mittelunternehmer, die gemäß Art. 1 
Abs. 3 lit. c) der Verordnung (EG) Nr. 

853/2004 nicht der Zulassung 
bedürfen.

Aufgrund des Art. 44 Abs. 2 Durchführungsverordnung 
(EU) 2023/594 vom 16. März 2023 mit besonderen 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Af-
rikanische Schweinepest und zur Aufhebung der Durch-
führungsverordnung (EU) 2021/605 (Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union L 79 vom 17.03.2023, S. 65) sowie 
Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den 
gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinär-
wesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, 
BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 Abs. 29 der 
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist, ergeht für das gesamte Gebiet der Stadt 
Coburg folgende:

Allgemeinverfügung:

I.
Für Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 
lit. c) der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 nicht der Zu-
lassung bedürfen und die frisches Fleisch und Fleischer-
zeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, verarbeiten, 
zerlegen und lagern, das bzw. die von Schweinen ge-
wonnen wurden, die in Sperrzonen II oder III gehalten 

wurden, ist eine Benennung gem. Art. 44 Abs. 2 Durch-
führungsverordnung (EU) 2023/594 unter Einhaltung 
nachfolgender Voraussetzungen nicht erforderlich (sog. 
Ausnahme von der Benennung):

 1. Das frische Fleisch und die Fleischerzeugnisse,  
 einschließlich Tierdarmhüllen, von Schweinen

  aus diesen Betrieben werden ausschließlich
  innerhalb Deutschlands vermarktet,

 2. die tierischen Nebenprodukte von Schweinen
  aus diesen Betrieben werden im Einklang mit 
  Artikel 35 der Durchführungsverordnung (EU)
  2023/594 innerhalb Deutschlands verarbeitet 
  oder beseitigt und

 3. die Inanspruchnahme der Ausnahme von der
  Benennung wurde der kreisfreien Stadt Coburg
  durch den Betrieb in Textform angezeigt, bevor 
  Fleisch, Fleischerzeugnisse oder Tierdarm-
  hüllen von Schweinen verarbeitet, zerlegt oder
  lagert wird, die in einer Sperrzone II oder III 
  gehalten wurden

II.
Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die öffentliche 
Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.

III.
Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten er-
hoben.

Hinweise:
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der ver-
fügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt 
zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begrün-
dung und Rechtsbehelfsbelehrung im Ordnungsamt der 
Stadt Coburg, Rosengasse 1, Zimmer 402, 96450 Co-
burg aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzei-
ten eingesehen werden.

Coburg, 11.12.2024
i.A.

Volker Backert
Verw.-Amtsrat

Landkreis Coburg

Haushaltssatzung des 
Schulverbandes Untersiemau
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, § 41 KommZG 
sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Schulverband folgende Haushaltssatzung:

§1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im
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Verwaltungshaushalt in den Einnahmen
und Ausgaben mit  1.048.800 €
und im
Vermögenshaushalt in den Einnahmen
und Ausgaben mit  30.000 €
ab.

§2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§4

1. Verwaltungsumlage
 a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte  

 Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
  Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das
  Haushaltsjahr 2024 auf 636.000 € festge-
  setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler
  auf die entsprechenden Mitglieder des Schul-
  verbandes umgelegt.
 b)  Für die Berechnung der Schulverbandsumlage  

 wird die maßgebende Schülerzahl nach dem  
 Stand vom 01.10.2023 auf 258 Verbands-

  schüler festgesetzt.
 c)  Die Verwaltungsumlage wird je Verbands-
  schüler auf 2.465,12 € festgesetzt.

2. Investitionsumlage
    Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird
auf 25.000 € festgesetzt.

§6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2024 in Kraft.

Untersiemau, den 09.12.2024
Schulverband Untersiemau
gezeichnet

Rosenbauer
Schulverbandsvorsitzender

II.

Das Landratsamt Coburg hat als Rechtsaufsichtsbehör-
de mit Schreiben 9412-15/2024/1 vom 02.12.2024 die 
Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt.

III.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2024 liegen in der Zeit

vom 20.01.2025 bis einschließlich 26.01.2025

im Rathaus der Gemeinde Untersiemau, Zimmer 15 
(Kämmerei) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den öffentlich zur Einsichtnahme auf (Art. 9 Abs. 5 Bay-
SchFG, Art. 24 Abs. 1 Satz 1 KommZG). Im Übrigen 

kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und 
allen Anlagen während des ganzen Jahres jederzeit ein-
gesehen werden.

Untersiemau, den 09.12.2024
Schulverband Untersiemau
gezeichnet

Rosenbauer
Schulverbandsvorsitzender

Tiergesundheitsrecht;
Bekämpfung der Afrikanischen 

Schweinepest;
Tiergesundheitsrechtliche Allgemein-
verfügung des Landratsamtes Coburg 
zur Gewährung von Ausnahmen von 
der Benennung gem. Art. 44 Abs. 2 
der Durchführungsverordnung (EU) 

2023/594 für Lebensmittelunterneh-
mer, die gemäß  Art. 1 Abs. 3 lit. c) der 

Verordnung (EG) Nr. 853/2004 nicht 
der Zulassung bedürfen.

Aufgrund des Art. 44 Abs. 2 Durchführungsverordnung 
(EU) 2023/594 vom 16. März 2023 mit besonderen 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Af-
rikanische Schweinepest und zur Aufhebung der Durch-
führungsverordnung (EU) 2021/605 (Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union L 79 vom 17.03.2023, S. 65) sowie 
Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den 
gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinär-
wesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, 
BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 Abs. 29 der 
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist, ergeht für das gesamte Gebiet des Land-
kreis Coburg folgende

Allgemeinverfügung:

I.
Für Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 
lit. c) der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 nicht der Zu-
lassung bedürfen und die frisches Fleisch und Fleischer-
zeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, verarbeiten, 
zerlegen und lagern, das bzw. die von Schweinen ge-
wonnen wurden, die in Sperrzonen II oder III gehalten 
wurden, ist eine Benennung gem. Art. 44 Abs. 2 Durch-
führungsverordnung (EU) 2023/594 unter Einhaltung 
nachfolgender Voraussetzungen nicht erforderlich (sog. 
Ausnahme von der Benennung):

 a) Das frische Fleisch und die Fleischerzeugnisse,  
 einschließlich Tierdarmhüllen, von Schweinen   
 aus diesen Betrieben werden ausschließlich   
 innerhalb Deutschlands vermarktet,

 
 b) die tierischen Nebenprodukte von Schweinen   

 aus diesen Betrieben werden im Einklang   
 mit Artikel 35 der Durchführungsverordnung

  (EU) 2023/594 innerhalb Deutschlands
  verarbeitet oder beseitigt und

 c) die Inanspruchnahme der Ausnahme von der   
 Benennung wurde dem Landratsamt Coburg   
 durch den Betrieb in Textform angezeigt,

  bevor Fleisch, Fleischerzeugnisse oder 
  Tierdarmhüllen von Schweinen verarbeitet,
  zerlegt oder gelagert werden, die in einer
  Sperrzone II oder III gehalten wurden
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II.
Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die öffentliche 
Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.

III.
Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten er-
hoben.

Coburg, 10.12.2024
Landratsamt Coburg 

Filberich
Oberregierungsrat    
Hinweise:
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsver-
fahrensgesetz ist nur der verfügende Teil der Allge-
meinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die 
Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung im Landratsamt Coburg, Lauterer 
Straße 60, Zimmer-Nr. 130, 96450 Coburg, aus. Sie 
kann während der allgemeinen Dienstzeiten eingese-
hen werden.
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Die Redaktion des Coburger Amtsblatt wünscht 
Ihnen Frohe Weihnachten

einen guten Start ins neue Jahr.


